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Ergebnisprotokoll Gemeinderat 

25.11.2024, Nr. GR 2024/11 

 

 
öffentlich 

 

 

1. Mitteilungen des Oberbürgermeisters 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

 

2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung 

 

Beratungsergebnis: bekanntgegeben 

 

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

 

3. Verabschiedung des Ersten Bürgermeisters Simon Blümcke 

 

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 
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4. Einwohnerfragestunde um 17.00 Uhr 

 

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

 

Ergebnis: 

 

Nach der Geschäftsordnung des Gemeinderates können Einwohner in öffentlicher Sitzung 

des Gemeinderates Fragen zu Gemeindeangelegenheiten stellen. Die Dauer der Frage-

stunde soll 60 Minuten nicht überschreiten. Werden innerhalb der vorgesehenen Zeit keine 

Fragen mehr gestellt, kann der Gemeinderat zur Tagesordnung übergehen. 

 

In der heutigen Fragestunde machen 3 Zuhörer von ihrem Recht Gebrauch, Fragen an die 

Verwaltung zu stellen.  

 

Die Fragen und Antworten sind in der Niederschrift zu finden. 

 

 

5. Interkommunales Gewerbegebiet Mittleres Schussental 

- Satzungsbeschluss zur Gründung eines Zweckverbandes 

- Vorberatung im VWA am 04.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/272 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 39  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Der Gründung des Zweckverbandes "Interkommunales Gewerbegebiet Mittleres 

Schussental" wird zugestimmt.  

 
2. Der Gemeinderat beschließt die "Zweckverbandssatzung für das interkommunale Gewer-

begebiet Mittleres Schussental". 

 
3. Als Vertretung der Stadt Ravensburg in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

werden neben Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp folgende Gemeinderäte benannt: 

 

Ordentliches Mitglied:     Stellvertretung:  

 

StRin Wolf (CDU)     StR Waidmann (FDP)  

StR Önder (Grüne)     StRin Brobeil-Wolber (Grüne)  

StR Hamma (FWR)     StR Fischer (SPD)  

(Wechsel am 31.12 2026 Mitglied und Stellvertretung FWR und SPD) 
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6. Grundsteuerreform 

- Neufassung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer (Hebesatzsatzung) der 

Stadt Ravensburg 

- Vorberatung im VWA am 04.11.2024 

- Beratung im ORE/T/S am 05.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/273 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 35  Nein 4  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Die Neufassung der "Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer 

der Stadt Ravensburg (Hebesatzsatzung)" wird entsprechend der Anlage 1 beschlossen.  

 
2. Die "Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsat-

zung)" vom 09.12.2019 wird mit allen Änderungen aufgehoben.  

 

 

7. Oberschwabenklinik gGmbH 

- Angebot zum Verkauf der Gesellschaftsanteile der Stadt Ravensburg 

- Vorberatung im VWA am 04.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/268 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 33  Nein 3  Enthaltung 1  Befangen 2   

 

Beschluss: 

 

Die Stadt Ravensburg bietet dem Landkreis Ravensburg ihren Gesellschaftsanteil an der 

Oberschwabenklinik gGmbH zu den im Sachvortrag genannten Konditionen zum Kauf an. 

 

 

8. Neufassung der Satzung über die Formen der öffentlichen und ortsüblichen Bekannt-

machungen und Bekanntgaben (Bekanntmachungssatzung) 

- Vorberatung im VWA am 04.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/271 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 39  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 

Die Neufassung der " Satzung über die Formen der öffentlichen und ortsüblichen Bekannt-

machungen und Bekanntgaben (Bekanntmachungssatzung)" wird entsprechend der Anlage 
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1 erlassen. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die "Satzung über die Form der öffentlichen Bekannt-

machungen" der Stadt Ravensburg vom 11. November 2019 mit allen Änderungen außer 

Kraft. 

 

 

9. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit 

- Umsetzung Rechtsanspruch einer Entschädigung für Mitglieder des Gemeinderates 

und des Ortschaftsrates für die Beschäftigung einer Aufsichts-, Betreuungs-, oder Pfle-

gekraft  

- Anpassung der pauschalen Entschädigung für Mitglieder des Schülerrates Ravens-

burg 

- Vorberatung im VWA am 04.11.2024 

- Beratung im ORE/T/S am 05.11.2024 

- Vorberatung im BSS am 13.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/274/1 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 39  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit 

wird entsprechend Anlage 1 beschlossen. 

 

 

10. Widmung von Straßen gemäß § 5 Straßengesetz Baden-Württemberg (StrG)  

- Gemeindeverbindungsstraße Bavendorf-Adelsreute mit Rad- und Gehweg 

- Beratung im ORT am 05.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/275 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 39  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Die Gemeindeverbindungsstraße mit Rad- und Gehweg zwischen Bavendorf und Adels-

reute, Teilflurstücke 1252 und 414, Gemarkung Taldorf, wird als Gemeindestraße nach § 

3 Abs. 1 Nr. 3 StrG gewidmet und nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 StrG als Gemeindeverbindungs-
straße eingeteilt. 
(siehe Lageplan vom 01.10.2024, Anlage 2). 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Widmung öffentlich bekannt zu machen. 
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11. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Untereschacher Straße 2" 

- Zustimmung Wechsel Vorhabenträger 

- Änderung Durchführungsvertrag 

- Beratung im ORE am05.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/264 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 39  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 
1. Dem Wechsel des Vorhabenträgers wird gemäß § 12 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) 

zugestimmt. 

 
2. Dem Änderungsvertrag des Durchführungsvertrags zwischen der Stadt Ravensburg und 

der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG (vorher VR Bank Ravensburg-Weingarten 

eG) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Untereschacher Straße 2" wird zuge-
stimmt. 

 

 

12. Feststellung des Jahresabschlusses, Ergebnisverwendung und Entlastung der Ge-

schäftsleitung für das Wirtschaftsjahr 2023 

- Vorberatung im BARVV am 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/305 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 39  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Dem Gemeinderat wird zur Beschlussfassung vorgeschlagen: 

 
1. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Ravensburg wird zur Kennt-

nis genommen. 

 
2. Der Jahresabschluss 2023 der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) 

wird für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Beträgen festgestellt: 

 

1. Erfolgsrechnung 

1.1 Summe Erträge      9.309.938,99 € 

1.2 Summe Aufwendungen     12.063.150,99 € 

1.3 Jahresfehlbetrag       -2.753.212,00 € 

 

2. Liquiditätsrechnung 
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2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus  

laufender Geschäftstätigkeit  -1.432.310,36 € 

2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Investitionstätigkeit 502.844,31 € 

2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

(Saldo aus 2.1 und 2.2) -929.466,05 € 

2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit 1.943.145,85 € 

2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 

Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.)  1.013.679,80 € 

2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen 

Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 € 

2.7 Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende   3.799.537,93 € 

 

3. Bilanzsumme 38.234.270,19 € 

davon entfallen auf der Aktivseite auf 

3.1 das Anlagevermögen     31.427.054,92 € 

3.2 das Umlaufvermögen     6.800.870,90 € 

3.3 den Rechnungsabgrenzungsposten   6.344,37 € 

davon entfallen auf die Passivseite auf 

3.4 das Eigenkapital      10.431.500,17 € 

3.5 die Rückstellungen     2.643.004,35 € 

3.6  die Verbindlichkeiten     24.628.091,88 € 

3.7 die Rechnungsabgrenzungsposten   531.673,79 € 
 

3. Der Jahresverlust in Höhe von -2.753.212,00 € wird aus dem Haushalt der Stadt ausge-
glichen. 

 
4. Die in den Jahren 2018 – 2022 gebildeten Beihilfe- und Pensionsrückstellungen werden 

nach § 7 EigBVO-HGB vom 01.10.2020 über einen Zeitraum von 5 Jahren aufgelöst. 

 
5. Die Geschäftsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2023 entlastet.  
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13. Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2024 

- Vorberatung im BARVV a 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/293 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 39  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbe-

triebe für das Wirtschaftsjahr 2024 wird die Baker Tilly GmbH & Co.KG Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft, Stuttgart beauftragt. 

 

 

14. Wirtschaftsplan der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe 2025/2026 

- Vorberatung im BARVV am 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/307 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 39  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe 

für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 wird wie folgt festgesetzt: 

 

         2025  2026 

1. Es entfallen auf den Erfolgsplan 

- Erträge in Höhe von     9.541 T€ 9.753 T€ 
- Aufwendungen in Höhe von    12.484 T€ 13.033 T€ 
Somit entsteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von  -2.943 T€ -3.280 T€ 

 

2. Es entfallen auf den Liquiditätsplan 

a.) ein Finanzierungsmittelbedarf aus laufender 
     Geschäftstätigkeit in Höhe von    -3.086 T€ -3.183 T€ 
 
b.) ein Finanzierungsmittelbedarf   
     aus Investitionstätigkeit in Höhe von    -168 T€ -2.443 T€ 
     - Einzahlungen in Höhe von     1.841 T€ 1.949 T€ 
     - Auszahlungen in Höhe von    -2.009 T€ -4.392 T€ 
 
c.) aus den Salden von a) und b) ergibt sich ein 
     Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von   -3.254 T€ -5.626 T€  
 
d.) ein Finanzierungsmittelüberschuss aus  
     Finanzierungstätigkeit in Höhe von   1.882 T€ 5.317 T€ 
     - Einzahlungen in Höhe von    3.911 T€ 7.336 T€ 
     - Auszahlungen in Höhe von     -2.029 T€ -2.018 T€ 
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e. ) somit ergibt sich insgesamt eine 
      Verringerung des  
      Finanzmittelbestandes um    -1.371 T€ -309 T€ 
 
f.) voraussichtlicher Bestand an liquiden 
    Eigenmittel zum Jahresende in Höhe von  1.131 T€ 822 T€ 

 

3. Der Gesamtbetrag 
- der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt  1.379 T€ 4.265 T€ 
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
  Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen 
  beträgt       4.127 T€ 9.433 T€ 

 

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf      3.500 T€ 3.500 T€ 
 
Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt 
(§§93, 96 und 98 GemO) 

 

5. Dem Stellenplan 2025 und 2026 mit jeweils 13,6 Vollzeitstellen wird zugestimmt.  

 

 

15. Beckensanierung Hallenbad Eschach, Erweiterung Eschachhalle um Umkleiden, Er-

neuerung der technischen Gebäudeausstattung und Aufbau neue Wärmeversorgung 

für Hallenbad, Eschachhalle und Stefan-Rahl-Grundschule 

- Beratung im ORE am 05.11.2024 

- Vorberatung im BARVV am 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/277 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 36  Nein 3  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 
1. Der Gemeinderat nimmt die Dringlichkeit der Maßnahmen zur Kenntnis und beauftragt 

die Geschäftsleitung, ein ganzheitliches Sanierungskonzept zu entwickeln. 

 
2. Die Abwicklung der gesamten Maßnahmen erfolgt durch die Ravensburger Verkehrs- 

und Versorgungsbetriebe. Die Durchführung des städtischen Anteils wird in einer Durch-

führungsvereinbarung zwischen der Stadt Ravensburg und den Ravensburger Verkehrs- 
und Versorgungsbetrieben geregelt. Die planerischen und baulichen Aufwendungen im 
Bereich der Halle werden durch die Stadt Ravensburg getragen. Die Abrechnung der 

Leistungen der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe erfolgt nach Aufwand 
gegenüber der Stadt.  

 
3. Zur Erstellung des Sanierungskonzeptes wird die Geschäftsleitung ermächtigt, die not-

wendigen Planungsaufträge auszuschreiben und die Planungsleistungen der Leistungs-

phasen 1-3 an die / den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
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4. Die notwendigen Mittel für die Maßnahmen werden für die Doppelhaushaltspläne 
2025/2026 der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe und der Stadt Ravens-
burg angemeldet. 

 

 

16. Gründung der VBS Verkehrsbetriebe Schussental 

- Zustimmung zum Gesellschaftsvertrag der VBS Verkehrsbetriebe Schussental Ver-

waltungs-GmbH, zum Gesellschaftsvertrag der VBS Verkehrsbetriebe Schussental 

GmbH & Co.KG sowie zu den Einbringungen des Stammkapitals und der Kapitalrück-

lage 

- Vorberatung im BARVV am 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/295 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 38  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 
1. Dem Gesellschaftsvertrag der VBS Verkehrsbetriebe Schussental Verwaltungs-GmbH 

und dem Gesellschaftsvertrag der VBS Verkehrsbetriebe Schussental GmbH & Co.KG 
wird zugestimmt.  

 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, redaktionelle Änderungen an den Gesellschaftsverträ-

gen vornehmen zu können. 

 
3. Der Abtretung der Stammkapitalanteile der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-

GmbH seitens der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) und der 
Übernahme durch die Gesellschafter Baindt, Baienfurt und Stadtwerke Weingarten wird 

wie folgt zugestimmt: 

 

Gesellschafter Gesellschafteranteil Stammkapital 

Baindt 14% 3.500 € 

Baienfurt 13% 3.250 € 

Weingarten 26% 6.500 € 

Ravensburg 47% 11.750 € 

Summe 100% 25.000 € 

 

Die Abtretung seitens RVV und die Übernahme sowie Bezahlung durch die drei anderen 

Gesellschafter erfolgt im Laufe des Jahres 2025. 
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4. Der Einzahlung in das Stammkapital der VBS Verkehrsbetriebe Schussental GmbH & 
Co. KG wird wie folgt zugestimmt:  

 

Gesellschafter Gesellschafteranteil Stammkapital 

Baindt 14% 74.470 € 

Baienfurt 13% 69.150 € 

Weingarten 26% 138.300 € 

Ravensburg 47% 250.000 € 

Summe 100% 531.920 € 

 

Die Einzahlung durch die Gesellschafter Baindt, Baienfurt und Stadtwerke Weingarten 

erfolgt bis 31.03.2026. Die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe haben ih-

ren Anteil bereits einbezahlt. 

 
5. Der anteiligen Übernahme der Kapitalrücklage bei der VBS Verkehrsbetriebe Schussen-

tal GmbH & Co. KG wird wie folgt zugestimmt: 

 

Gesellschafter Gesellschafteranteil Kapitalrücklage 

Baindt 14% 446.820 € 

Baienfurt 13% 414.900 € 

Weingarten 26% 829.800 € 

Ravensburg 47% 1.500.000 € 

Summe  100% 3.191.520 € 

 

 

Die Einzahlung durch die vier Gesellschafter erfolgt bis 31.03.2026. 

 

 

17. Verkehrsbetrieb Hagmann 

 

17.1. Feststellung des Jahresabschlusses der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG, 

Ergebnisverwendung und Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 

2023 

- Vorberatung im BARVV am 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/302 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 38  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
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Beschluss: 

 

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / 

der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann 

GmbH & Co.KG, wird ermächtigt, folgenden Punkten zuzustimmen: 

 
1. Der Jahresabschluss 2023 der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG wird für das 

Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Beträgen festgestellt: 
 

Bilanzsumme 2.498.879,56 € 

davon entfallen auf der Aktivseite auf 

- das Anlagevermögen 1.228.465,70 € 

- das Umlaufvermögen 1.257.805,82 € 

- der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 12.608,04 € 

 

davon entfallen auf die Passivseite auf 

- das Eigenkapital 277.707,46 € 

- die Rückstellungen 80.690,00 € 

- die Verbindlichkeiten 2.140.482,10 € 

 

Jahresüberschuss 41.076,80 € 

 Summe der Erträge 2.003.629,55 € 

 Summe der Aufwendungen 1.962.552,75 €

  
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 41.076,80 € wird wie folgt verwendet 

           Ausgleich der Verlustvorträge      13.369,34 € 

           Einstellung in die Allgemeinen Rücklagen    27.707,46 € 

 
3. Die Geschäftsführung wird für das Wirtschaftsjahr 2023 entlastet.  

 

 

17.2. Feststellung des Jahresabschlusses der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-

GmbH, Ergebnisverwendung und Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschafts-

jahr 2023 

- Vorberatung im BARVV am 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/303 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 38  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / 

der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann Ver-

waltungs-GmbH, wird ermächtigt, folgenden Punkten zuzustimmen: 

 
1. Der Jahresabschluss 2023 der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH wird für 

das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Beträgen festgestellt: 
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Bilanzsumme 9.595,67 € 

davon entfallen auf der Aktivseite auf 

- das Umlaufvermögen 9.595,67 € 

davon entfallen auf die Passivseite auf 

- das Eigenkapital 8.295,67 € 

- die Rückstellungen 1.300,00 € 

 

Jahresfehlbetrag - 531,86 € 

 Summe der Erträge 1.573,39 € 

 Summe der Aufwendungen 2.105,25 € 

 
2. Der Jahresverlust in Höhe von – 531,86 € sowie der Verlustvortrag aus dem Vorjahr in 

Höhe von – 3.672,47 € werden im Eigenkapital als Bilanzverlust in Höhe von 4.204,33 € 

ausgewiesen. 

 
3. Die Geschäftsführung wird für das Wirtschaftsjahr 2023 entlastet.  

 
4. Der Einbringung des bisher nicht eingeforderten Stammkapitals in Höhe von 12.500 € 

durch die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe wird zugestimmt. 

 

 

17.3. Nachtragswirtschaftsplan 2024 der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG 

- Vorberatung im BARVV am 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/298 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 38  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 

Gemäß § 15 Abs. 1 EigBG beschließt der Gemeinderat folgenden Nachtragswirtschaftsplan: 

1.         Plan       Nachtrag 

2024   2024 

2. Es entfallen auf den Erfolgsplan 

- Erträge in Höhe von   2.000.900 €  2.240.000 € 
- Aufwendungen in Höhe von  2.117.733 €  2.333.000 € 
Somit entsteht ein Jahresfehlbetrag  
in Höhe von     - 116.833 € - 93.000 € 

 

3. Es entfallen auf den Liquiditätsplan 

a.) ein Finanzierungsmittelüberschuss 
     aus laufender Geschäftstätigkeit  
in Höhe von      284.268 € 9.349 € 
 
b.) ein Finanzierungsmittelbedarf aus  
     Investitionstätigkeit in Höhe von   - 673.000 € - 1.709.716 € 
     - Einzahlungen in Höhe von     0 €        46.000 € 
     - Auszahlungen in Höhe von   - 673.000 € - 1.755.716 € 
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c.) aus den Salden von a) und b) ergibt sich ein 
     Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von   - 388.732 € - 1.700.367 
€  
 
d.) ein Finanzierungsmittelüberschuss aus  
     Finanzierungstätigkeit in Höhe von   463.989 € 1.548.800 € 
     - Einzahlungen in Höhe von    692.378 € 1.803.000 € 
     - Auszahlungen in Höhe von     - 228.389 € - 254.200 € 
 

 

e.) somit ergibt sich insgesamt eine 

      Erhöhung (+)/Verringerung (-) des  

      Finanzmittelbestandes um 75.257 € - 151.567 € 

 

f.) voraussichtlicher Bestand an liquiden 

    Eigenmittel zum Jahresende in Höhe von 256.536 € 311.178 € 

 

4. Der Gesamtbetrag 
- der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt  535.545 € 1.238.000 € 
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
  Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen 
  beträgt        0 € 0 € 

 

 

17.4. Bestellung des Abschlussprüfers für die Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG für 

das Wirtschaftsjahr 2024 

- Vorberatung im BARVV am 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/299 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 38  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / 

der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann 

GmbH & Co.KG, wird ermächtigt, folgendem Punkt zuzustimmen: 

 

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG für 

das Wirtschaftsjahr 2024 wird die Baker Tilly GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Stuttgart beauftragt. 
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17.5. Bestellung des Abschlussprüfers für die Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH 

für das Wirtschaftsjahr 2024 

- Vorberatung im BARVV am 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/300 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 38  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / 

der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann Ver-

waltungs-GmbH, wird ermächtigt, folgendem Punkte zuzustimmen: 

 

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH 

für das Wirtschaftsjahr 2024 wird die Baker Tilly GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Stuttgart beauftragt. 

 

 

17.6. Wirtschaftsplan 2025 Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG 

- Vorberatung im BARVV am 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/304 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 38  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / 

der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann 

GmbH & Co.KG, wird ermächtigt, folgendem Beschluss zuzustimmen: 

1. Der Wirtschaftsplan der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG für das Wirt-
schaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt: 

2. Es entfallen auf den Erfolgsplan 
- Erträge in Höhe von      2.291.500 € 
- Aufwendungen in Höhe von     2.883.000 € 
Somit entsteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von   -591.500 € 

3. Es entfallen auf den Liquiditätsplan 

a.) ein Finanzierungsmittelbedarf aus laufender 
     Geschäftstätigkeit in Höhe von     -21.352 € 
 
b.) ein Finanzierungsmittelbedarf aus  
     Investitionstätigkeit in Höhe von     - 3.001.543 € 
     - Einzahlungen in Höhe von      85.957 € 
     - Auszahlungen in Höhe von     - 3.087.500 € 
 
c.) aus den Salden von a) und b) ergibt sich ein 
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     Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von    - 3.022.895 €  
d.) ein Finanzierungsmittelüberschuss aus  
     Finanzierungstätigkeit in Höhe von    3.109.600 € 
     - Einzahlungen in Höhe von     3.725.000 € 
     - Auszahlungen in Höhe von      - 615.400 € 
 

e.) somit ergibt sich insgesamt eine 
Erhöhung (+)/Verringerung (-) des  
Finanzmittelbestandes um      86.705 € 
 

f.) voraussichtlicher Bestand an liquiden 
Eigenmittel zum Jahresende in Höhe von    397.883 € 

 

4. Der Gesamtbetrag 
- der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt   1.946.000 € 
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
  Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen 
  beträgt         0 € 

 

5. Dem Stellenplan 2025 mit 17,5 Vollzeitstellen wird zugestimmt. 

 

 

17.7. Wirtschaftsplan 2025 Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH 

- Vorberatung im BARVV am 18.11.2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/301 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 38  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / 

der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann Ver-

waltungs-GmbH, wird ermächtigt, folgenden Punkten zuzustimmen: 

 

Der Gesamterfolgsplan der Verkehrsbetrieb Hagmann   

Verwaltungs-GmbH wird wie folgt beschlossen: 

 

Summe der Erträge       3.500 € 

Summe der Aufwendungen      1.600 € 

Unternehmensergebnis      1.900 € 
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18. Beirat für Integrationsfragen 

- Bestellung neues Mitglied 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/296 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 37  Nein 0  Enthaltung 1  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Einwohner mit Migrationsgeschichte auf Vorschlag der Gemeinderatsfraktionen: 

Frau Mekiye Ögüt wird als Mitglied im Beirat für Integrationsfragen bestellt. 

 

 

19. Besetzungswechsel eines Sitzes der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Ältestenrat 

des Gemeinderates 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2024/315 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 38  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Dem Besetzungswechsel eines Sitzes der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Ältestenrat 

wird zugestimmt. Im Wege der offenen Wahl wird Frau Anna Wiech ordentliches Mitglied 
und Frau Roswitha Pohnert wird stellvertretendes Mitglied.  

 
2. Über die neue Zusammensetzung des Ältestenrates wird Einigung erzielt. 

 
Ordentliche Mitglieder   Stellvertretungen  

(in der Reihenfolge)  
 

CDU  August Schuler CDU  Rudolf Hämmerle 

 Rolf Engler  Christoph Sitta 

 Antje Rommelspacher  Markus Brunner 

 Frieder Wurm  Daniel Denzler 

FDP  Oliver Schneider FDP  Markus Waidmann 

 

Grüne  Anna Wiech  Grüne  Roswitha Pohnert 

 Ingrid Brobeil-Wolber  Vera Sproll 

 Ozan Önder  Timo Nordmann 

 Maria Weithmann  Jürgen Bretzinger 

FWR  Joachim Arnegger FWR  Andreas Reck 

 Fabio Santarossa  Christina Leibinger 

SPD  Heike Engelhardt SPD  Paul Frank 

 

Hinweis: Folgende Fraktionen haben sich zu Zählgemeinschaften zusammengeschlos-

sen. 
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- CDU und FDP  
- Grüne und FWR und SPD  

 

 

20. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage) 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 
 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

 

 

 

 

 

 

Amt für Kommunikation, Politik und Gesellschaft 

28.11.2024 

 

gez. Ulrike Engele 

Schriftführung 

 


	FLD_SITEXT
	FLD_SIDAT
	FLD_SINAME
	Betreff
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Beschluß
	Zu

